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BEBAUUNGSPLAN NR. NH 82 "DOLLBERG"  1. ÄNDERUNG

Stand: 11.03.2013
Abgrenzung des Plangebiets
Stadtbezirk: Neheim

VERFAHRENSTEXT

STADT ARNSBERG, BEBAUUNGSPLAN NR. NH 82 "DOLLBERG"  1. ÄNDERUNG
STADTBEZIRK: NEHEIM M. 1:2000

M. 1:5000

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt hat am 13. September 2012  gemäß § 
2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, diese 
Bebauungsplanänderung aufzustellen. 
 
 
Arnsberg,  25. Februar 2012 
 
gez. Frin gez. Gerte  
____________  ___________ 
 Vorsitzender Schriftführer 
________________________________________________________________________ 
 
Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt hat am 13. September 2012 gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren) beschlossen, die 
Bebauungsplanänderung mit Begründung öffentlich auszulegen. 
 
 
Arnsberg,  25. Februar 2012 
 
gez. Frin gez. Gerte  
____________ ___________ 
Vorsitzender Schriftführer 
________________________________________________________________________ 
 
Die Bebauungsplanänderung mit Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB einen 
Monat vom 01. Oktober 2012 bis 02. November 2012 einschließlich zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegen. 
 
 
Arnsberg, 25. Februar 2013 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage: 
 
gez. Mutzenbach 
_________________ 
      Unterschrift 
________________________________________________________________________ 
 
Gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetze s vom 22.07.2011 (BGBl. 
I S. 1509) i.V.m. den §§ 7 und 41 (1) Buchstabe g) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994, 
(GV NW, S. 666) in der zzt. gültigen Fassung, sowie § 86 der Bauordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (BauONW) vom 01.03.2000 (GV NW, S. 256/439), in der 
zz. gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Arnsberg diese 
Bebauungsplanänderung am 20. Februar 2013 als Satzung beschlossen. 
 
 
Arnsberg, 25. Februar 2013 
 
gez. Vogel gez. Bühner 
_____________ ___________ 
 Bürgermeister Schriftführer 
________________________________________________________________________ 
 

Der Satzungsbeschluss, sowie Ort und Zeit der Einsichtnahme der 
Bebauungsplanänderung Nr. NH 82  „Dollberg“  1. Änderung mit Begründung sind 
am 08. März 2013 ortsüblich bekannt gemacht worden. Die 
Bebauungsplanänderung Nr.  NH 82  „Dollberg“  1. Änderung ist damit gemäß § 10 
BauGB am 08. März 2013 rechtsverbindlich geworden. 
 
 
Arnsberg, 11. März 2013. 
 
gez. Vogel 
_____________ 
Bürgermeister 
________________________________________________________________________  
 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichen-
verordnung vom 18.12.1990. 
Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig. 
 
 
Arnsberg, 25. Februar 2013 
 
gez. Gramann 
__________________ 
   Unterschrift ÖBVI 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1. Zuordnung von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 
 
1.1. Die Ausgleichsflächen innerhalb und außerhalb des Plangebietes dienen der Kom-

pensation der durch die Entwicklung von Wohnbauflächen (mit Verkehrsflächen) 
hervorgerufenen Eingriffe in Natur und Landschaft (gem. § 1 a (3) BauGB i.V.m. § 9 (1 
a) BauGB). 

 
1.2. Der erforderliche Ausgleich für die Wohnbauflächen beträgt 214.870 Biotoppunkte 

und für die Verkehrsflächen 42.343 Biotoppunkte. 
 
1.3 Den Wohnbauflächen wird die Maßnahme auf der im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes NH 82 „Dollberg“ mit „K“ gekennzeichneten Fläche zugeordnet. Die öko-
logische Aufwertung beträgt 8.522 Biotoppunkte.  

 Weiterhin werden den Wohnbauflächen drei externe Ausgleichsmaßnahmen zuge-
ordnet: 
 1.3.1 Renaturierung der  Ruhr im „Binnerfeld“ von Flusskilometer 137,279 bis 

Flusskilometer 140,325. Von der Maßnahme sind ganz oder auch nur teilweise 
die Grundstücke in der Gemarkung Neheim-Hüsten, Flur 2, Flurstücke 78, 79, 
87, 89, 101, 112, 128, 129 und136; Flur 3, Flurstücke 102, 103, 104, 636, 644, 
645, 647 und 712; Flur 5, Flurstücke 132, 244, 246, 268, 339, 346, 357, 386 und 
387; Flur 6, Flurstücke 145 und 177; Flur 13, Flurstücke 187,266, 267, 414 und 
741; Flur 49, Flurstücke 11 und 32 betroffen. Von derzeit verfügbaren 251.138 
Biotoppunkten aus der Maßnahme werden 132.608 Biotoppunkte den Wohn-
bauflächen zugeordnet. 

1.3.2 Renaturierung der Möhne im „Moosfelder Ohl“ von Flusskilometer 3,700 bis 
Flusskilometer 4,300 und der Aupke von Flusskilometer 0,000 bis Flusskilome-
ter 0,080. Von der Maßnahme betroffen sind die Grundstücke in der Gemar-
kung Neheim-Hüsten, Flur 24, Flurstücke 189, 1097, 1102, 1103 und 1104; Flur 
25, Flurstücke 132, 133, 139, 152, 171, 174, 177 und 178; Gemarkung Höingen, 
Flur 6, Flurstücke 118, 119 und 120. Von den derzeit noch verfügbaren 46.083 
Biotoppunkten werden 3.740 Biotoppunkte den Wohnbauflächen zugeordnet. 

1.3.3 Entwicklung von extensiv genutztem Grünland im Biebertal in der Gemarkung 
Holzen, Flur 1, Flurstücke 8,14, 66, 69, 84 und 85. Von den derzeit verfügbaren 
140.540 Biotoppunkten aus der Maßnahme werden 70.000 Biotoppunkte den 
Wohnbauflächen zugeordnet. 

 
1.4 Den Verkehrsflächen wird eine externe Ausgleichsmaßnahme zugeordnet: 

Renaturierung der Möhne im „Moosfelder Ohl“ von Flusskilometer 3,700 bis Flusski-
lometer  4,300 und der Aupke von Flusskilometer 0,000 bis Flusskilometer 0,080. Von 
der Maßnahme betroffen sind die Grundstücke in der Gemarkung Neheim-Hüsten, 
Flur 24, Flurstücke 189, 1097, 1102, 1103 und 1104;  Flur 25, Flurstücke 132, 133, 139, 
152, 171, 174, 177 und 178; Gemarkung Höingen, Flur 6, Flurstücke 118,119 und 120. 
Von den derzeit noch verfügbaren 46.083 Biotoppunkten werden 42.343 Biotoppunk-
te den Verkehrsflächen zugeordnet. 

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
(Es gelten jeweils die bei Inkrafttreten des Bebauungsplans gültigen Fassungen):  

  Baugesetzbuch (BauGB)   Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)   Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
haltes (PlanzV 90)   Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (BauO NRW)   Gemeindeordnung für das Land Nordrhein -Westfalen (GO NRW)  

 
Hinweis: 
 
Die hier aufgeführten Rechtsgrundlagen, etc. können im Rathaus der Stadt Arnsberg, N e-
heim, Rathausplatz 1, 59759 Arnsberg, Kundenzentrum Planen | Bauen | Umwelt, Zimmer 
21, während der allgemeinen Publikumssprechzeiten eingesehen werden.  

Renaturierung der Ruhr
"Binnerfeld"

Renaturierung der Möhne
"Moosfelder Höhe"

AUSGLEICHSMASSNAHMEN
Lageplan der externen Ausgleichsmaßnahmen
Renaturierung der  Ruhr im "Binnerfeld" u. Renaturierung der Möhne "Moosfelder Höhe",

PLANZEICHENERKLÄRUNG
ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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